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Soll in der Schweiz
vielerlei Recht gelten?
Religiös geprägte Rechtspraktiken – Weg zur Parallelgesellschaft oder Chance für die Integration?

den Mann. Manche arabischen 
Staaten verlangen, dass die Ehe­
auflösung in ein staatliches Regis­
ter eingetragen wird. Heute ist 
der Gatte in der Schweiz und 
möchte wieder heiraten. Wird die 
damalige einseitige Eheauflösung 
vom schweizerischen Richter an­
erkannt? Und wenn ja, findet da­
mit letztlich eine Praxis des isla­
mischen Rechts in der Schweiz 
Anerkennung? Das Internatio- 
nale Privatrecht dient also als 
‹Durchreiche› für nicht säkulari­
sierte nichtchristliche Rechtsvor­
stellungen.»

Das Bundesgesetz zum IPR er­
laubt dem hiesigen Gericht aller­
dings, das eigentlich anwendbare 
ausländische Recht nicht anzu­
wenden oder ausländische Urtei­
le nicht anzuerkennen, «wenn 
diese in einem unerträg- 
lichen Widerspruch zu 
grundlegenden Vorschrif­
ten der schweizerischen 
Rechtsordnung ste­

Angst vor der Scharia in der Schweiz 
braucht niemand zu haben. Religiös-
kulturell geprägtes fremdes Privat-
recht kann in unsere Gesellschaft 
einfliessen, ohne dass es uns etwas 
kostet. Zu diesem Fazit kam eine 
Rechtstagung an der Uni Zürich.

Monika Dettwiler – In unserem 
Land ist das kirchliche Familien­
recht spätestens im 19. Jahrhun­
dert vom Staatsrecht verdrängt 
worden. Viele Migrantinnen und 
Migranten jedoch kommen aus 
Ländern, die eine Trennung von 
Religion und Staat nicht kennen. 
Deshalb bringen sie von ihrer  
Religion beeinflusste Rechtsvor­
stellungen mit. Müssen sie sich, 
wie das vor allem einer hiesigen 
Volksmeinung entspricht, total 
dem staatlichen, christlich gepräg­
ten Schweizer Familienrecht an­
passen? Oder existieren Fenster 
für ihre Rechtspraxis, die wir 
Schweizer ihnen ohne einschnei­
dende oder schmerzhafte Kom­
promisse zugestehen könnten? 

Diese Frage hat der Freiburger 
Religionsrechtler René Pahud de 
Mortanges kürzlich in seinem  
Referat zur Tagung «Religiös-kul­
turelle Varianz des Familien- und 
Erbrechts?» an der Universität 
Zürich aufgeworfen. Es gehe nicht 
um eine Einführung der Scharia 
in der Schweiz und schon gar 
nicht um die von Minarettgegnern 
befürchtete Rückkehr ins finstere 
Mittelalter, betonte er. Aber in  
einem Einwanderungsland müss­
ten Rechtswissenschaftler die Fra­
ge nach Rückwirkungen von frem­
den religiös-kulturellen Tradi- 
tionen auf unsere Rechtsordnung 
und Rechtspraxis stellen. Denn: 
«Auch unser eigenes staatliches 
Familienrecht ist von christlich-
kirchlichen Vorstellungen geprägt. 
Das Schweizer Eherecht führt  
die christliche Eheordnung wei- 
ter.»

Zwar ist für unsere im Zivilge­
setzbuch (ZGB) verankerte staat­
liche Eheordnung irrelevant, ob 
jemand seine zivil geschlossene 
Ehe anschliessend vom Pfarrer, 
Priester, Rabbiner oder Imam ein­
segnen lassen will oder nicht. Be­
trachtet man das staatliche Ehe­
recht aber inhaltlich, so zeigt sich 
tatsächlich, dass es in wichtigen 
Punkten der kirchlichen Eheord­
nung nachgebildet wurde.
Pahud: «Wie im kirchlichen Recht 
ist die Ehe heute keine rein pri­
vate, sondern eine öffentliche 
Institution: Ihre wichtigen Ele­
mente werden vom Staat gere­
gelt, gleich wie sie zuvor von der 
Kirche geregelt waren.» So geht 
der Staat wie einst die Kirche 
von der Einehe, vom Konsens 
der Brautleute, von der Trauung 
vor dem Zivilstandsbeamten und 
zwei Zeugen aus und formuliert 
Ehehindernisse wie das Verbot 
der Verwandtenehe oder das feh­
lende Mindestalter.»

Internationales Privatrecht
Diese im schweizerischen Recht 
verankerten christlich-kulturel­
len Konzepte können für Men­
schen mit anderem religiös- 
kulturellem Hintergrund zu 
Schwierigkeiten führen. Denn 
laut Pahud ist das Eherecht in 
Judentum und Islam geradezu 
eine Kernkompetenz des reli-
giösen Rechts. «Eheschliessung 
und -auflösung sind der Idee 
nach private Akte. In Israel zum 
Beispiel gibt es nach wie vor 
kein staatliches, sondern nur re­
ligiöses Eheschliessungsrecht.»  
Ähnliches gilt für viele arabi­
sche Länder, obwohl heute 
zum Schutz von Frau und 
Kindern vielerorts korrigie­
rende staatliche Rechtsnormen 
existieren. 

Nun gibt es Möglichkeiten, in 
der Schweiz auf religös-kulturelle 

Besonderheiten von Migranten 
Rücksicht zu nehmen. Das Inter­
nationale Privatrecht (IPR) etwa 
gestattet es, religiös-kulturelle Vor­
stellungen in das hiesige staatli­
che Recht zu tranformieren, wenn 
ein Sachverhalt mit Auslandbe- 
zug vorliegt. Möglicherweise be­
steht dann, juristisch gesprochen, 
eine «Kollisionsnorm», welche 
die Anwendung des ausländi- 
schen Rechts oder die Anerken­
nung eines ausländischen Urteils 
in einer familien- oder erbrechtli­
chen Frage zulässt. 

«Nehmen wir an, ein Ehepaar 
war in einem arabischen Staat 
verheiratet und liess sich dort 
scheiden», zitiert der Freibur- 
ger Rechtsprofessor ein Beispiel. 
«Das geschah in Form der ‹talaq›, 
der einseitigen Verstossung durch 
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hen». Das gilt vor allem, wenn 
Grundrechte tangiert werden. Er­
folgte etwa die «talaq» gegen den 
Willen der Frau, wird ein Schwei­
zer Richter wohl anders urteilen, 
als wenn sie mit der Eheauflösung 
einverstanden war. Er wird auch 
abwägen, ob die Scheidung der 
Frau und den Kindern dienen 
würde oder nicht. 

Muslimische Schlichtungsbehörde
Für Juristen stellt sich weiter die 
Frage, ob es einen regulären Platz 
für religiös-kulturelle divergieren­
de Rechtspraktiken gibt – auch 
wenn kein unmittelbarer Ausland­
bezug existiert. Pahud de Mortan­
ges zitiert da ausländische Bei­
spiele: In Spanien, wo die Zivilehe 
fakultativ ist, gilt eine Eheschlies­
sung nach islamischem Recht für 
den Staat als genauso verbindlich 
wie eine katholische. 

In England gibt es seit 2008 
muslimische Schlichtungsbehör­
den, die mit je einem Juristen des 
englischen und des islamischen 
Rechts bestückt sind. Sie entschei­
den über handels-, schuld- und 
erbrechtliche Streitigkeiten. Sie 
liefern eine «talaq» nach, wenn 
sich eine Frau nach staatlichem 
Recht scheiden lässt, der Mann 
ihr aber die Eheauflösung nach 
religiösem Recht verweigert. Oder 
sie klären ab, ob bei einer Ehe­
schliessung Zwang im Spiel ist. 

Obwohl diese Muslim Arbitra-
tion Tribunals keine Zwangsvoll­

streckungsbefugnisse oder 
Strafgewalt haben, obwohl 

sie in der muslimischen 
Gemeinschaft Autori­

tät geniessen und kostengünstig 
rasch Rechtskonflikte lösen, sind 
sie in Grossbritannien umstritten. 
Aus Schweizer Optik wirken sie 
erst recht fremd. «Nüchtern gese­
hen ist eine solche Institution aber 
weniger exotisch, als man den- 
ken könnte», meint Pahud. «Zu­
mal auch die neue Schweizer Zi­
vilprozessordnung der Mediation 
einen prominenten Platz ein­
räumt. Experten des religiösen 
Rechts wie etwa Muftis könnten 

also durchaus als Mediatoren bei 
der Lösung von Privatrechtsstrei­
tigkeiten mitwirken.»

Ménage à trois erlaubt
Wenn in der Schweiz von islami­
scher Rechtspraxis die Rede ist, 
wird meist kritisiert, diese sei pa-
triarchalisch geprägt. Dazu sagte 
der Rechts- und Islamwissen­
schaftler Mathias Rohe aus Erlan­

gen (D) an der Zürcher Tagung,  
die Schweiz selbst sei zeitlich von 
dieser Prägung nicht weit ent­
fernt. «Noch 1926 war Schweizer 
Recht derart patriarchalisch ge­
prägt, dass das Zivilgesetzbuch 
fast tel quel von der Türkei über­
nommen wurde!» 

Einerseits findet Rohe, Migran­
ten sollten nicht ohne zwingen­
den Grund ihr angestammtes 
Recht aufgeben müssen. Ander­
seits «sollten wir vermeiden, 

fremdes Recht schrankenlos an­
zuwenden. Wenn wir aber ein  
gewisses Mass an Unterschieden 
zulassen, so behalten wir die Klin­
ke doch in der Hand.»

Rohe führt als Beispiel den Ha­
rem an. Was informell passiere, 
könne getrost den Beteiligten 
überlassen werden. Zwar sei in 
der Schweiz oder in Deutschland 
Polygamie verboten, anderseits 
gebe es kein Gesetz gegen eine 
Ménage à trois oder à cinq. Kon­
kret: Bringt ein Muslim mehrere 
Ehefrauen mit, so darf ein hiesi­
ger Richter durchaus alle am Erbe 
beteiligen, die staatliche Witwen­
rente hingegen geht nur an eine 
Frau. Auch die islamische Braut­
gabe ist laut Rohe zulässig: Diese 
bleibt der Frau oder den Frauen, 
etwa nach einer Scheidung. Die­
se Regelung findet der Islam­
wissenschaftler gar nicht so 
schlecht:  «Keiner verstösst da 

leichtfertig eine Frau, weil sie ja 
ihre Brautgabe mitnehmen könn­
te. Eine Gabe des Bräutigams an 
den Brautvater aber würde ein 
hiesiger Richter ablehnen, denn 
das wäre eine Art von Kauf.»

Primat der Ziviltrauung aufheben?
Genauso wie gläubige Muslime 
möchten auch orthodoxe Juden 
ein durch spezifisch religiöse  
Normen geprägtes Eheschlies­
sungsrecht. «Die Anwendung die­
ses spezifischen Rechts ist für das 
Judentum von zentraler Bedeu­
tung, um die religiöse Identität in 
der Diaspora aufrechtzuerhalten», 
sagte der Zürcher Jurist Patrick 
Brozzo. «Die Möglichkeit, reli- 
giöses Recht verbindlich anzu­
wenden, entfaltet für religiöse 
Minderheiten auch eine inte­
grative Wirkung.» 

Juden kennen einen Vertrag 
zwischen Ehepartnern. Der Mann 
muss einen Geldbetrag hinterle­
gen, den die Frau im Fall seines 
Todes oder einer Scheidung aus­
bezahlt bekommt. Diese Rege­
lung wird von hiesigen Richtern 
respektiert. Schwieriger wird es 
bei Eheschliessungen von unter 
18-Jährigen durch einen Rabbi­
ner. Wurde die Ehe im Ausland ge­
schlossen, wird sie in der Schweiz 
eher anerkannt. 

Der Schweizerische Israeliti­
sche Gemeindebund hat sich laut 
Patrick Brozzo dafür ausgespro­
chen, ausnahmsweise auch in der 
Schweiz geschlossene jüdische 
Heiraten zwischen unter 16- bis 
18-Jährigen anzuerkennen. «Das 
wäre in Sachen Scheidungs- 
konvention oder Brautgabe kein 
Problem, eherechtlich aber dürfte 
eine Anerkennung schwieriger 
sein.» Denn das käme einer Auf­
gabe des Primats der Ziviltrauung 
gleich, und an diesem will in der 
Schweiz niemand rütteln.Foto: medienpark/Alàbiso
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René Pahud de Mortanges:

«Experten religiösen Rechts wie Muftis könnten «Experten religiösen Rechts wie Muftis könnten 
laut Schweizer Zivilprozessordnung als Mediatolaut Schweizer Zivilprozessordnung als Mediato--
ren Privatrechtsstreitigkeiten lösen helfen.»ren Privatrechtsstreitigkeiten lösen helfen.»

Muslimische Ehefrauen mit ihren 
Kindern im deutschen Baden-

Würtemberg.


